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Antrag & Gemeinderatsbeschluss
• „Mit schriftlichem Antrag vom 4. Oktober 2018 begründet zweiter

Bürgermeister Fuchs die nach seiner Auffassung notwendige
Änderung der Rechtsstellung des ersten Bürgermeisters“
(Mitteilungsblatt 25/18)

• Keine Information dazu bei der Bürgerversammlung am 12. Nov
• Zur Ladung der Gemeinderatssitzung vom 22. Nov wird als

Tagesordnungspunkt „7. Satzung über die Rechtsstellung des ersten
Bürgermeisters; Beschlussfassung“ angekündigt

• Antrag & Satzung selbst werden nicht verteilt („Tischvorlage“)
• Finanzielle Auswirkungen werden nicht dargelegt
• Der Antrag wird mit 10 zu 5 beschlossen
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Bürgerbegehren
• Am 6. Januar beim „Stärke antrinken“ erfolgt der Startschuss zur

Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren
• Mit 518 Unterschriften und rd. 30 % der Wahlberechtigten wurde

die notwendige Mindestanzahl für ein Bürgerbegehren (10 %) weit
überschritten

• Das Bürgerbegehren wird am 2. April im Gemeinderat behandelt
und für zulässig erklärt

• Der Gemeinderat lehnt das Bürgerbegehren ab, daher kommt es zu
einem Bürgerentscheid

• Der Gemeinderat beschließt ein Ratsbegehren für einen
hauptamtlichen Bürgermeister

• Der Gemeinderat beschließt den Bürgerentscheid gleichzeitig mit
der Europawahl aber in getrennten Wahllokalen durchzuführen
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Stimmzettel:
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Gesetz & Situation im Landkreis
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern

Art. 34 Rechtsstellung des ersten Bürgermeisters:
„In Gemeinden bis zu 5 000 Einwohnern ist der
erste Bürgermeister Ehrenbeamter,
wenn nicht der Gemeinderat spätestens am 90.
Tag vor einer Bürgermeisterwahl durch Satzung
bestimmt, daß der erste Bürgermeister Beamter
auf Zeit sein soll.“
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Gesetz & Situation im Landkreis
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Forchheim 32125
Neunkirchen a.Brand 8037

Ebermannstadt 6913
Eggolsheim 6534

Igensdorf 5097
Heroldsbach 5073

Hallerndorf 4164
Gößweinstein 4034
Gräfenberg 4026

Hausen 3700
Langensendelbach 3121

Effeltrich 2581
Wiesenttal 2512
Pretzfeld 2394
Kirchehrenbach 2234
Obertrubach 2202
Dormitz 2116
Egloffstein 2038
Weilersbach 2019
Pinzberg 1901
Leutenbach 1638
Wiesenthau 1620
Poxdorf 1536
Hiltpoltstein 1521
Kleinsendelbach 1450
Kunreuth 1437
Hetzles 1283
Unterleinleiter 1242
Weißenohe 1133
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Gesetz & Situation im Landkreis
Egloffstein:
• 1. Bgm hauptberuflich seit Auflösung der VG mit

Obertrubach; verzichtet im Gegenzug auf
geschäftsführenden Beamten

• Eigene Gemeindeverwaltung bei 2038 Einwohnern
• 16 Ortsteile
• Flächengemeinde 28 km² (ca. 6 mal Dormitz)
• Inklusive eigener Wasserversorgung für 7 Ortsteile
• Eigener Stromversorgung, Freibad und Tourismusbüro
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Meinungsäußerungen von außerhalb
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Meinungsäußerungen von außerhalb
Langensendelbach:
• 1. Bgm hauptberuflich seit 2014; davor bei unter 3000

Einwohnern im Ehrenamt
• Eigene Gemeindeverwaltung bei 3121 Einwohnern
• Haushalt ca. 10 Mio € (das Doppelte von Dormitz)
Artikel EN 24. April – Otto Siebenhaar:
„Er ist nicht nur der Erste, sondern auch der erste hauptamtliche
Bürgermeister Langensendelbachs — obwohl er 2013, vor seinem
Amtsantritt, im Gemeinderat noch gegen die letztlich beschlossene
Installierung eines Berufsbürgermeisters für den 3121-Einwohner-Ort
gestimmt hatte. Und er würde, wie er nach kurzer Überlegung meint, auch
heute wieder dagegen stimmen.“
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Meinungsäußerungen von außerhalb
Buckenhof:
• 1. Bgm hauptberuflich bei 3087 Einwohnern
• Haushalt ca. 10 Mio € (das Doppelte von Dormitz)
• Teil der Verwaltungsgemeinschaft Uttenreuth (mit Spardorf

und Marloffstein), durch Bgm. Förster geführt
• Abwasserzweckverband Schwabachtal wird durch die

Bürgermeisterin von Spardorf, Frau Herbst geleitet
• 6. Mai: Mitarbeiter werden im Krankheitsfall durch den VG

Leiter vertreten - Die Mitarbeit eines Bürgermeisters in
einer VG ist für andere Gemeinden nicht erlaubt
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Kosten für die Gemeinde
Ehrenamtlicher Bürgermeister:
Festsetzung zu Beginn der Wahlperiode nach dem
kommunalen Wahlbeamtengesetz (2018)

Von 1000 - 3000 Einwohner 2.924 - 4.386 €

Nach Einwohnerzahl (2092) monatlich ca. 3.722 €

Jährlich (inkl. Weihnachtsgeld 65%) ca. 47.087 €

+ eventuelle Lohnnebenkosten ca. 55.000 €
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Kosten für die Gemeinde
Ehrenamtlicher Bürgermeister:
Festsetzung zu Beginn der Wahlperiode nach dem
kommunalen Wahlbeamtengesetz

Von 1000 - 3000 Einwohner 2.924 - 4.386 €

Nach Einwohnerzahl (2092) monatlich ca. 3.722 €

Jährlich (inkl. Weihnachtsgeld 65%) ca. 47.087 €

+ eventuelle Lohnnebenkosten ca. (6. Mai) 58.000 €



Bürgerentscheid
„Pro ehrenamtlicher Bürgermeister“

Kosten für die Gemeinde
Hauptamtlicher Bürgermeister (01.01.2020):
Festsetzung nach dem kommunalen Wahlbeamtengesetz

Von 2001 - 3000 Einwohner A14 (Endstufe) 5.997 €

zzgl. Versorgungsbeitrag (39,9%) 2.393 €

zzgl. monatl. Aufwandsentschädigung min                  228 €

Jährlich (inkl. Weihnachtsgeld, KV ca. 4.200 €) 113.077 €

Variabel (Familienzuschlag, 3 Kinder) 125.862 €
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Kosten für die Gemeinde
Ehrenamtlicher Bürgermeister 47.087 - 58.000 €

Hauptamtlicher Bürgermeister 113.077 – 125.862 €

Differenz jährlich 55.077 – 78.775 €

Differenz pro Wahlperiode  330.462 – 472.650 €
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Zusammenfassung
Die Gemeinde Dormitz hat kostenintensive Aufgaben vor
sich, für welche das Geld (> 330.000 €) besser angelegt ist
Mit den für die Gemeinde Dormitz zu verrichtenden
Tätigkeiten kann die Notwendigkeit einer hauptberuflichen
Tätigkeit nicht abgeleitet werden

EN 16. Mai 2017: „Holger Bezold sieht sein Amt nicht als Bürde
Zwischenbilanz nach drei Jahren Amtszeit: 50-Stunden-Woche ist die Regel …
Eine mindestens 50 Stunden währende Arbeitswoche sei für ihn mittlerweile
die Regel und seine Freizeit dementsprechend knapp bemessen. …“
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Ich bitte
um Ihre
Diskussions-
beiträge!


